
mehrfache Gesetzesverletzung zu beachten. Es kann 
nicht die Aufgabe meines Beitrags sein, im einzelnen 
auf diese Fragen nochmals einzugehen, da dies Stiller 
und M. Benjamin bereits eingehend und im wesent
lichen richtig getan haben*. Ein erneuter Hinweis auf 
diese Probleme ist jedoch erforderlich, weil auch jetzt 
noch' einzelne Gerichte diesen Fragen nicht immer 
die genügende Aufmerksamkeit zuwenden.

In seiner Entscheidung 1 b Ust 19/58 (NJ 1958 S. 287) 
hat das Oberste Gericht ausgeführt, daß die Feststel
lung, ob Konkurrenzverhältnisse bestehen . oder Fort
setzungszusammenhang vorliegt, in jedem Falle not
wendig ist, weil sich aus ihr der Grad der Intensität 
ergibt, mit der der Täter vorgegangen ist, was wieder
um erst eine sichere Bewertung der Schwere seines 
Verbrechens ermöglicht. In diesem Zusammenhang ist 
auf die Entscheidung 1 b Ust 42/58 (NJ 1958 S. 495) hin
zuweisen, in der festgestellt wird, daß es keine Tat
bestände gibt, die grundsätzlich in jedem Fall ein 
Komplexverbrechen darstellen. Ein Komplexverbrechen 
liegt nur dann vor, wenn der Täter durch eine Mehr
zahl von Handlungen mit einheitlicher Zielsetzung ein 
bestimmtes Verbrechensobjekt angreift und dabei meh
rere Straftatbestände bzw. mehrere Begehungsformen 
eines Straftatbestandes verletzt, so daß alle seine Hand
lungen nur Etappen auf dei^Wege zur Erreichung des 
verbrecherischen Zieles des Täters sind.

Die nächste Frage, vor die sich das OG gestellt sah, 
war die der Anwendung der bedingten Verurteilung 
auf Staatsverbrechen. Zur Anwendung der neuen Straf
arten überhaupt, insbesondere der bedingten Verurtei
lung, hat das OG eine große Anzahl Entscheidungen 
— vor allem Kassationsentscheidungen — getroffen, in 
denen die Voraussetzungen und Kriterien für die An
wendung einer bedingten Verurteilung erläutert worden 
sind. Die wichtigsten davon sind veröffentlicht worden, 
ihre Aufzählung an dieser Stelle erübrigt sich. Aber die 
für die allgemeine Kriminalität dargestellten Gesichts
punkte konnten für die Anwendung des § 1 StEG bei 
Staatsverbrechen nicht gelten. In der Entscheidung 
1 b Ust 30/58 (NJ 1958 S. 489) ist dargelegt worden, daß 
der hohe Grad der Gesellschaftsgefährlichkeit, den jedes 
Staatsverbrechen für unsere gesellschaftliche Entwick
lung hat, eine bedingte Verurteilung grundsätzlich aus- 
schließt. Richtiger wäre wohl gewesen, das ÖG hätte 
anstelle des „grundsätzlich ausgeschlossen“ die Formu
lierung gewählt, daß an eine bedingte Verurteilung bei 
Straftaten, die ein Staatsverbrechen zum Gegenstand 
haben, strenge Maßstäbe anzulegen sind; denn an sich 
ist bei den dafür in Betracht kommenden Tatbeständen 
der Staatsverbrechen die Straf art der bedingten Ver
urteilung grundsätzlich zulässig. Dennoch ist die in 
Rede stehende Entscheidung des OG im Prinzip als 
richtig anzusehen. Wie die Begründung des Urteils 
erkennen läßt, kommt es darauf an, daß der Grad der 
Gesellschaftsgefährlichkeit einer Straftat außer durch 
den Umfang und die Intensität der Einwirkung auf das 
angegriffene Objekt auch von der Schutzbedürftigkeit 
des Objekts selbst bestimmt wird. Dieses Kriterium 
hätte deutlicher herausgearbeitet werden müssen; denn 
in der unparteilichen, schematischen Betrachtungsweise 
der Gesellschaftsgefährlichkeit lag der entscheidende 
Fehler bei denjenigen Urteilen der Bezirksgerichte, die 
ungerechtfertigt bei Staatsverbrechen auf bedingte Ver
urteilung erkannten.

Weitere Probleme sind in der Gerichtspraxis über das 
Verhältnis der mit dem StEG konkretisierten Tat
bestände des Art. 6 der Verfassung zu § 24 JGG auf
getaucht. Hierzu hat das OG in seiner Entscheidung 1 b 
Ust 33/58 (NJ 1958 S. 609) eingehend Stellung genom
men und dargelegt, daß gern. § 24 JGG das allgemeine 
Strafrecht anzuwenden ist, wenn ein Jugendlicher unter 
den Voraussetzungen des § 4 Abs. I JGG ein Verbre
chen gegen die §§ 13 bis 19 und 21 bis 24 StEG begangen 
hat

* Die Einschränkung bezieht sich auf die Ausführungen zur 
Entscheidung des BG Frankfurt (Oder) I BS 1/58 (NJ 1958 
S. 190). Soweit Stiller und M. Benjamin die Meinung vertreten, 
daß die Mitteilung an sich nicht geheimzuhältender Tatsachen 
an eine Spionagezentrale durch eine Person, die von dieser 
Stelle zur Spionage angeworben worden ist und auch Spionage 
betrieben hat, zutreffend nach § 15 StEG beurteilt worden sei, 
kann ich ihnen nicht beipflichten. Das OG ist hier anderer 
Ansicht, die noch dargelegt werden wird.

Wenn eingangs gesagt worden ist, daß über die An
wendung des § 13 StEG kaum Erfahrungen vorliegen, 
die eine breitere Auswertung ermöglichen, so bedeutet 
dies jedoch nicht, daß Fälle von Staatsverrat nicht vor
gekommen seien. Der Klassenfeind arbeitet auch mit 
dieser gefährlichsten Methode des Angriffs auf die Ge
samtheit der Grundlagen unserer Staatsmacht. Ver
brechen i. S. von § 13 Ziff. 2 und 3 StEG sind allerdings 
noch nicht bekannt geworden; die bisherigen Erschei
nungsformen des Staatsverrats fallen ausnahmslos 
unter den Tatbestand des § 13 Ziff. 1 StEG. Dies erklärt 
sich daraus, daß sich der Staatsverräter in der gegen
wärtigen Klassenkampfsituation im Hinblick auf den 
starken Schutz, den unser Staat durch die Schlagkraft 
unserer Sicherheitsorgane und die entschlossene Ver
teidigungsbereitschaft der breiten Massen der Werk
tätigen (Kampfgruppen usw.) erfährt, mit seinen um- 
stürzlerischen Zielen notgedrungen weit in die Zukunft 
orientieren muß. Es ist typisch für die im letzten Jahr 
aufgedeckten Staatsverratsverbrechen, daß sich die 
Täter, ausgehend von den politischen Realitäten, durch
weg keine in naher Zukunft liegenden Erfolgsaussichten 
für die Beseitigung unserer Staatsordnung ausgerechnet 
haben. * . .

R e n n e b e r g  hat bereits in NJ 1958 S. 8 darauf hin
gewiesen, daß die in § 13 Ziff. 1 StEG gekennzeichnete 
Begehungsform des Staatsverrats Fragen der Abgren
zung zu anderen Staatsverbrechen aufwerfen kann. Die 
bisherige Erfahrung zeigt, daß diese Problematik 
hauptsächlich bei Berührung mit der planmäßigen 
Hetze i. S. von § 19 Abs. 3 StEG auftritt. Es liegt in der 
Natur der in § 13 Ziff. 1 StEG beschriebenen Form des 
Staatsverrats, daß sich der Täter durch organisiertes 
Vorgehen eine Plattform zu schaffen sucht. Es braucht 
selbstverständlich längere Zeit, bis die politisch- 
ideologische Beeinflussung anderer Personen so weit ge
diehen ist, daß zur konspirativen staatsfeindlichen 
Organisation mit einer entsprechenden umstürzlerischen 
Konzeption geschritten werden kann. Der Weg zur 
Schaffung der staatsverräterischen Ausgangsbasis wird 
in diesen Fällen hauptsächlich mit dem Mittel der plan
mäßigen staatsgefährdenden Hetze beschritten. Sie ist 
aber nur eine spezifische Methode zur Erreichung des 
eigentlichen verbrecherischen Zieles, nämlich des 
Staatsverrates. Dabei kommt es nicht darauf an, ob den 
einzelnen Beteiligten an dieser im Entstehen begriffe
nen Organisation schon bis zur letzten Konsequenz 
eröffnet worden ist, wozu ihre Mitwirkung gedacht ist; 
für die rechtliche Beurteilung des Verhaltens des Täters 
selbst ist allein ausschlaggebend, daß er bei der Beein
flussung anderer Personen mit der Zielsetzung gehan
delt hat, Staatsverrat zu begehen. Das OG hat hierzu 
in einer Entscheidung ausgesprochen, daß ein Täter, der 
es unternimmt, eine konspirative Gruppe zu bilden, 
und sich dazu der Methode der planmäßigen staats
gefährdenden Hetze bedient, sich nicht nach § 19 Abs. 3 
StEG, sondern nach § 13 Ziff. 1 StEG strafrechtlich zu 
verantworten hat, wenn er mit der Gruppenbildung das 
Ziel verfolgt hat, die Teilnehmer mit einer Konzeption 
vertraut zu machen, die auf die Beseitigung der Staats
und Gesellschaftsordnung der DDR durch gewaltsamen 
Umsturz oder durch planmäßige Untergrabung gerichtet 
ist, und die Teilnehmer durch die Bekanntgabe dieser 
Konzeption dazu bestimmt und befähigt werden sollten, 
ihrerseits weitere Personen in diesem Sinne zu beein
flussen.

Die Spionageverbrechen nach § 14 StEG wurden von 
den Bezirksgerichten entsprechend ihrer besonderen 
Gefährlichkeit für die Sicherheit unserer Republik 
durchweg rechtlich richtig beurteilt und bei der Straf
zumessung so bewertet, wie es die Abwehr dieser 
schweren staats- und friedensfeindlichen Angriffe 
erfordert. Dennoch kann nicht übersehen werden, daß 
sich eine gewisse Tendenz bemerkbar gemacht hat, die 
auf eine unzulässige Ausweitung des Anwendungs
bereichs des § 14 StEG hinausläuft. Die Ursachen für 
diese Erscheinung sind nicht in erster Linie in der 
Schwierigkeiten zu suchen, die bei der Abgrenzung dei 
Tatbestände der §§ 14, 15 StEG entstehen können. Häu
figer lassen solche Urteile überspitzte, mit dem wirk
lichen Leben nicht in Übereinstimmung stehende Auf
fassungen mancher Justizfunktionäre über das staat
liche Geheimhaltungsinteresse an bestimmten poli
tischen und wirtschaftlichen Vorgängen erkennen. Di«
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